
28 Historische Einleitung

licher Bibliothekar in Königsberg wirkte.116 Nicht nur in Schriften und Ge-
genschriften traten die sich formierenden Lager gegeneinander an, sondern
auch von den Kanzeln herab polemisierte man. Osianders Lehre erntete von
allen Seiten Widerspruch. Sie einte sogar die sonst durchaus nicht mitein-
ander sympathisierenden Gruppen der Gnesiolutheraner und Philippisten in 5

ihrem Protest. Zum herausragenden Gegner Osianders wurde Joachim Mör-
lin, seit 1550 Inspektor und Prediger am Königsberger Dom.117 Seine Kritik
richtete sich darauf, dass Osiander das historische Kreuzesgeschehen von der
Rechtfertigung abgetrennt hatte, so dass das Kreuz Christi für die Rechtfer-
tigung des Menschen im Grunde nicht mehr von Relevanz war. Dagegen 10

vertrat er in seiner Schrift „Von der Rechtfertigung des Glaubens“,118 in der
er seine Rechtfertigungslehre zusammenfassend darlegte, entschieden den
Wittenberger Standpunkt und den von Melanchthon festgehaltenen Gedan-
ken einer forensischen „iustificatio“. Aber eine Einigung war nicht in Sicht.
Selbst die theologischen Verhandlungen, die auf Geheiß des Herzogs zwi- 15

schen Osiander und Mörlin stattfanden, scheiterten. Außer Mörlin meldete
sich sogar Melanchthon selbst zu Wort. Und auch Flacius machte sich zum
Sprecher von Melanchthons Rechtfertigungslehre.119 Eine andere – eigenwil-
lige – Richtung schlug Franciscus Stancarus120 ein, der von Krakau kom-
mend im Jahre 1551 eine Hebräischprofessur in Königsberg angetreten und 20

unverzüglich in den bereits laufenden Streit eingegriffen hatte.121 Seine Osi-
anders Lehre diametral entgegen gesetzte Behauptung, „per naturam huma-
nam Christi tantum sumus reconciliati, et non per divinam“122, war nicht frei
von nestorianischen Tendenzen,123 so dass die Königsberger Kollegen nicht
gerade glücklich darüber waren, in ihrem Streit mit Osiander ausgerechnet in 25
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